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3.
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Das bei einer D arlehensablösung von dem bisherigen K redi­
tinstitut in einer V ielzahl von Fällen von dem  neuen K red itin­
stitu t geforderte Entgelt für den m it der Ablösung des K redits 
verbundenen Aufwand ist als A llgem eine G eschäftsbedin­
gung anzusehen. Sie unterliegt nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB 
der richterlichen Inhaltskontro lle und ist gemäß § 307 A bs. 1 
Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB unw irksam .................................................. 1

a) Die von einer Bank für eine V ielzahl von G iroverträgen in 
dem vorform ulierten Preis- und Leistungsverzeichnis enthal­
tene Klausel zu einem »V erw ahrentgelt«
»Privatkonten
[ • • • ]
Entgelt für die V erwahrung von Einlagen über 10 000 E U R  
F reibetrag '4 pro Jah r 0,50 % p.a.
14 Vom Kunden zu zahlendes Verwahrentgelt bei N euan la­
ge/N euvereinbarung ab 01.04.2020 für Einlagen über 10 000 
EUR Freibetrag auf das auf dem Konto verwahrte G uthaben, 
das den aktuellen Freibetrag übersteigt.« unterhegt keiner 
richterlichen Inhaltskontro lle nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB.
Sie verstößt aber gegen das Transparenzgebot und ist im Ver­
kehr mit Verbrauchern gem äß § 307 A bs. 3 Satz 2, A bs. 1 
Satz 1 und 2 BGB unw irksam .
b) Die E inführung eines Verwahrentgelts für Guthaben auf 
G irokonten, die im Rahm en bestehender G iroverträge geführt 
w erden , erfordert einen den Erfordernissen der § 305 A bs. 2,
§ 311 Abs. 1, S§ 145 ff. BGB genügenden Ä nderungsvertrag. 9

a) Die in dem von einer Bank für eine Vielzahl von V ertrags­
verhältnissen vorform ulierten Preis- und Leistungsverzeich- 
nis enthaltenen Klauseln über Tagesgeldkonten »3.2 E ntgelt 
für die Verwahrung von Einlagen 
[...]
S .-V e r trä g e  ab 01.08.202016 
Ein S .'s
E inlagen bis 50 000,00 E U R 0,00 % p.a.
E inlagen über'7 50 000,00 EUR 0,50 % p.a.
Jedes weitere S .IS
E inlagen über17 0,00 EUR 0,50 % p.a.
S. O nline -  Verträge ab 01 .08.20201'’
Ein S. O nline18
E inlagen bis 50 000,00 EU R 0,00 % p.a.
Einlagen über17 50 000,00 E U R 0,50 % p.a.
Jedes weitere S. O n line18 
E inlagen über17 0,00 EU R 0,50 % p.a.
D ie Berechnung erfo lgt taggenau. D ie Belastung der G ebühr 
erfo lgt monatlich nachträglich zulasten des jeweiligen Kontos.
[ . . . ] “  Für Verträge m it A bschlussdatum  vor dem 01.08.2020 
erfo lgt die Bepreisung ab U nterzeichnung der indiv iduellen  
Z usatzvereinbarung.'7 Bepreisung erfo lgt auf den überste igen­
den Betrag.'" Erstes bestehendes Konto gem äß Eröffnungsda­
tum je Kundenstamm; bei gleichem Eröffnungsdatum ist die 
niedrigere Kontonumm er entscheidend.« sind im V erkehr mit 
Verbrauchern gem äß S 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BG B 
unw irksam .



b) Die in dem von einer Bank für eine V ielzahl von Vertrags­
verhältn issen vorform ulierten Preis- und Leistungsverzeich­
nis enthaltenen Klauseln 
»4.4 K artengestützter Zahlungsverkehr
4.4.1 D ebitkarten
4.4.1.1 BankC ard  
[ . . . ]
- E rsatzkarte2“ 12,00 EUR
- Ersatz-PIN M auf W unsch des Kunden 5,00 EUR 
[...]
28 W ird nur berechnet, w enn der Kunde die U m stände, die 
zum Ersatz der Karte/PIN geführt haben, zu  vertreten hat 
und die Bank nicht zur A usstellung einer Ersatzkarte/Er- 
satz-PIN  verpflichtet ist.«
verstoßen gegen das Transparenzgebot und sind im Verkehr 
mit Verbrauchern gemäß 5 307 Abs. 3 Satz 2, Abs. 1 Satz  1 und 
2 BGB unw irksam ........................................................................................ 29

4. D ie von einer Bank für eine V ielzahl von Vertragsverhältn is-
4. II. 25 sen über Spareinlagen vorform ulierten K lauseln
XI ZR 183/23 »V erwahrung von Einlagen oberhalb des Freibetrags für alle

Einlagen- & G irokonten Verwahrentgelt 0,5 %  p.a.«, 
»V erw ahrentgelt für die Verwahrung von E inlagen auf allen 
Einlagen- &  G irokonten
- für ab dem 01.07.2020 bis einschließlich 30.09.2020 neu 
eingerichtete K undennum m em  oberhalb F re ibetrag von 
250 000,00 € 0,5 % p.a.
- für ab dem  01.10.2020 bis einschließlich 09.05.2021 neu 
eingerichtete K undennum m em  oberhalb Freibetrag von 
100 000,00 € 0,5 % p.a.
- für ab dem  10.05.2021 neu eingerichtete Kundennummern 
oberhalb Freibetrag von 50 000,00 € 0,5 % p .a .«
und
»1. D ie [C -B an k] erhebt ab dem [ . . . ]  für d ie auf Euro lau­
tenden E inlagen (inklusive Spareinlagen) auf den Konten des 
Kunden, die un ter seiner K undennum m er [ . . . ]  gegenwärtig 
und zukünftig  geführt werden (im folgenden »K undenkon­
ten«) ein m onatliches G uthabenentgelt.
[...]
3. [ . . . ]  D ieser Kostensatz entspricht dem von der Europäi­
schen Zentralbank (EZB) für die E inlagenfazilität im  jewei­
ligen Berechnungsm onat festgelegten Zinssatz (aktuell 0,50 % 
p.a.).«
sind im  V erkehr mit Verbrauchern gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 2 Nr. 1 BGB unw irksam ................................................................  52
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